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Klauseln zur Maschinenversicherung 
für stationäre Maschinen 

Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 

Gemäß den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Aufräumungs-, 
Dekontaminations- und Entsorgungskosten bis zur vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko 
mitversichert. 

Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 

Gemäß den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind 
Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich bis zur vereinbarten Versicherungssumme auf 
Erstes Risiko mitversichert. 

Bewegungs- und Schutzkosten 

Gemäß den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Bewegungs- und 
Schutzkosten bis zur vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko mitversichert. 

Luftfrachtkosten 

Gemäß den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Luftfrachtkosten 
bis zur vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko mitversichert. 

Eichkosten 

Mitversichert gelten Eichkosten inklusive der Eichamtsgebühren bis zu der im Vertrag genannten 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko. 

Schadensuchkosten 

Bei begründetem Schadenverdacht gelten Schadensuchkosten bis zu der im Vertrag genannten 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko mitversichert. Diese Kosten trägt der Versicherer, auch wenn sich 
herausstellt, dass kein ersatzpflichtiger Sachschaden vorgelegen hat. 

Sofortiger Reparaturbeginn 

Nach Eintritt eines Schadens kann mit der Reparatur sofort begonnen werden, wenn der Schaden 
voraussichtlich nicht über der im Vertrag vereinbarten Schadenhöhe liegt und die Schadenanzeige 
unverzüglich erfolgt. Die beschädigten Teile sind zur Beweissicherung aufzubewahren, der Schaden muss 
nachvollziehbar sein und sollte nach Möglichkeit durch Fotos dokumentiert werden. Unabhängig davon bleibt 
der Versicherungsnehmer zur Erfüllung seiner Obliegenheiten im Versicherungsfall, insbesondere zur 
Schadenminderung verpflichtet. Bei Schäden, die über die vereinbarte Schadenhöhe hinausgehen, darf erst 
nach Rücksprache mit dem Versicherer und nach dessen Zustimmung mit den Reparaturarbeiten begonnen 
werden. Das Schadenbild ist bis dahin unverändert zu lassen, es sei denn, dass Eingriffe aus 
Sicherheitsgründen erforderlich sind. 

Fundamente 

Abweichend zu den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind die 
Fundamente der versicherten Sachen bis zu der im Versicherungsvertrag genannten Versicherungssumme 
auf Erstes Risiko mitversichert. 
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Vorsorgeversicherung 

Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintretenden Veränderungen gilt eine 
Vorsorgeversicherung in Höhe von 20 Prozent der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme maximal bis 
zu der im Vertrag genannten Versicherungssumme vereinbart. Voraussetzung ist, dass die neu 
hinzukommenden Geräte/Anlagen den vorhandenen und bereits versicherten in Art und/oder 
Verwendungszweck entsprechen. 
Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer innerhalb von drei Monaten nach Beginn eines jeden 
Versicherungsjahres die aufgrund der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretenen Veränderungen 
erforderliche Anhebung/Reduzierung der Versicherungssummen. Falls keine Veränderungen eingetreten 
sind, ist eine Meldung entbehrlich. 
Die Prämie infolge der Anhebung/Reduzierung wird aus der Differenz zwischen alter und neuer 
Versicherungssumme ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres berechnet/gutgeschrieben. Erfolgt die 
Jahresmeldung nicht innerhalb von drei Monaten, obwohl sie aufgrund im vorhergehenden 
Versicherungsjahr eingetretener Veränderungen abzugeben gewesen wäre, so entfällt die 
Vorsorgeversicherung für das laufende Versicherungsjahr. 

Einschluss Terrorakte 

Der Versicherer leistet abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen Entschädigung für Schäden durch Terrorakte. Terrorakte sind jegliche 
Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, 
ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen 
der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu 
nehmen. 

Verhältnis zur Inhaltsversicherung 

Ist dieselbe versicherte Sache in mehreren Verträgen innerhalb dieser Police versichert, so geht bei gleichen 
Gefahren für die in den "Bedingungen für die Technischen Versicherungen" versicherten Gefahren der 
Vertrag "Inhaltsversicherung" vor. 

Angleichung der Prämien und Versicherungssummen 

1. Prämien und Versicherungssummen werden im Versicherungsvertrag nach dem Stand der Löhne und
Preise in der Investitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angegeben.
Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entsprechende Angleichung der Prämien und
Versicherungssummen zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Prämien um mehr als 2 Prozent
ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung der Prämien und Versicherungssummen, ist für die
nächste Veränderung der Prozentsatz maßgebend, um den sich die Löhne und Preise gegenüber dem
Zeitpunkt geändert haben, der für die letzte Angleichung maßgebend war.

2. Für die Angleichung der Prämien wird zu 30 Prozent die Preisentwicklung und zu 70 Prozent die
Lohnentwicklung berücksichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt unter
Berücksichtigung der Preisentwicklung.
Eine Angleichung der Prämien erfolgt nur, wenn die Versicherungssummen gleichzeitig angepasst
werden. Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend dem Anstieg des
Versicherungswertes angeglichen würde, dann ist die Grenze der Entschädigung dieser höhere Betrag.
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Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Indizes, und 
zwar 

a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe
Investitionsgüter;

b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenverdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-
Industrie (alle Arbeiter).

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalenderjahres veröffentlichten Indizes ermittelt
und für die im folgenden Kalenderjahr fällige Jahresprämie wirksam.

4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Versicherungssumme nach
dem Stand März 1971 Unterversicherung vorgelegen hätte.

5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn sich durch diese Klausel die Prämie für
das folgende Versicherungsjahr um mehr als 10 Prozent erhöht oder die Prämiensteigerung in drei
aufeinander folgenden Versicherungsjahren mehr als 20 Prozent beträgt.
Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung über die Prämienerhöhung schriftlich in
Textform zu erklären. Sie wird zu Beginn des Versicherungsjahres wirksam, für das die Prämie erhöht
werden sollte.

Erläuterung zur Berechnung der Prämie und der Versicherungssumme 
Prämie 
Die Prämie P des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich zu 
P = P0 x Prämienfaktor 
Prämienfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0 
Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich zu 
S = S0 x Summenfaktor 
Summenfaktor = E/E0 
Es bedeuten: 
P0 = Im Versicherungsvertrag genannte Prämie, Stand Januar/März 1971 
S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, Stand März 1971 
E = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe 
Investitionsgüter 
E0 = Stand März 1971 
L = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der 
Arbeiter, Gruppe Investitionsgüter- Industrie (alle Arbeiter) 
L0 = Stand Januar 1971 

Werkstattrisiko/Transporte 

Der Versicherer leistet Entschädigung auch dann, wenn sich die versicherten Sachen aus Anlass eines 
ersatzpflichtigen Sachschadens oder einer Überholung/Wartung/Revision in einer Werkstatt befinden. Die 
Transporte - innerhalb Europas - sind aus diesem Anlass mitversichert. Anderweitige Versicherungen gehen 
voran. 
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Innere Unruhen – ausschließlich bei Premium 

1. Der Versicherer leistet abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen Entschädigung für Schäden durch Innere Unruhen.

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die
öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder
Sachen verüben.

3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Verfügung von hoher
Hand.

4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-
rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann.

5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.

6. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach
Zugang wirksam.

Anerkennung 

Der Versicherer erkennt an, dass ihm bei Abschluss des Vertrags alle Umstände bekannt waren, die für die 
Beurteilung des Risikos erforderlich sind, es sei denn, dass irgendwelche Umstände arglistig verschwiegen 
wurden. Die Verpflichtung des Versicherungsnehmers, nachträglich eingetretene Gefahrerhöhungen gemäß 
§ 26 VVG anzuzeigen, bleibt unberührt.

Gefahrerhöhung 

Gefahrerhöhungen sind mitversichert. Sie sind dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Der Versicherer 
hat Anspruch auf eine angemessene Prämienerhöhung vom Tage des Eintritts der Gefahrerhöhung an. 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, die Obliegenheitsverletzung beruhte nicht auf Vorsatz, oder sie hatte weder 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls noch auf den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers. 
Bei Nichteinigung über die Prämienerhöhung ist die Gefahrerhöhung nicht versichert. 

Regressverzicht 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen 
Repräsentanten) oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (außer Mitarbeitern von Wartungs- oder 
Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, verzichtet der Versicherer auf den Übergang des 
Ersatzanspruchs, es sei denn der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt oder für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung beansprucht werden. 

GAP-Deckung - Differenz-Entschädigung bei nicht Wiederaufbau/Wiederbeschaffung 
der versicherten Sache – ausschließlich bei Premium 

Entgegen den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen wird im Falle eines 
Totalschadens der Zeitwert der versicherten Sache, mindestens die Restschuld aus einem bestehenden 
Kredit-/Leasingvertrag zur Finanzierung der versicherten Sache ersetzt, der vertraglich vereinbarte 
Selbstbehalt wird in Abzug gebracht, wobei die ursprüngliche Versicherungssumme die Grenze der 
Entschädigung bildet. Der Zeitwert errechnet sich maximal aus der im Antrag angegebenen 
Versicherungssumme unter Berücksichtigung eines prozentualen Abzugs. Der Abzug ergibt sich aus dem 
Alter, dem Zustand und dem Abnutzungsgrad der versicherten Sache am Schadentag. 
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Kreditübernahme im Schadenfall – ausschließlich bei Premium 

Der Versicherer ersetzt bei ersatzpflichtigen Sachschäden die nachgewiesenen Aufwendungen für Tilgung, 
Zinsen und Gebühren aus Kreditverträgen, wenn hierdurch die technische Einsatzmöglichkeit der 
versicherten Sache unterbrochen oder beeinträchtigt wird. Die Aufwendungen werden für die Dauer der 
Reparatur oder Wiederbeschaffung, höchstens mit 1.500,00 EUR je Schadenfall und Maschine/Anlage, 
maximal mit 50,00 EUR je Ausfalltag ersetzt. Die Kreditübernahme ist auf vier Wochen begrenzt. Sie beginnt 
eine Woche nach Schadeneintritt, sofern der Versicherungsnehmer die Schadenbehebung unverzüglich 
veranlasst. Bei Verletzung dieser Obliegenheit gelten die dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen. 

Selbstbehalt 

Der gemäß den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen ermittelte Betrag 
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

Mehrjährigkeitsrabatt - optional 

Steht dem Versicherer wegen eines vorzeitigen Vertragsendes nicht die Prämie für die im 
Versicherungsvertrag genannte Anzahl voller Versicherungsjahre zu, so entfällt rückwirkend der vereinbarte 
Mehrjährigkeitsrabatt. Der Unterschiedsbetrag ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer den 
Vertrag kündigt. 

Ohne Mehrwertsteuer - optional 

Die Versicherungssumme enthält nicht die Mehrwertsteuer. Diese wird somit im Versicherungsfall 
nicht erstattet. 

Mit Mehrwertsteuer - optional 

Die Versicherungssumme enthält die gesetzliche Mehrwertsteuer. Diese wird im Versicherungsfall erstattet, 
soweit der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen von Maschinen- und Feuerversicherung 

1. Besteht auch eine Feuerversicherung ist streitig, ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu
vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versicherungsnehmer
verlangen, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag und des Feuerschadens in einem
gemeinsamen Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren
können der Versicherer des vorliegenden Vertrags, der Feuerversicherer und der Versicherungsnehmer
auch gemeinsam vereinbaren.

2. Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen
des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden:

3. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a. Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen; der Versicherungsnehmer kann
zwei Sachverständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sachverständige
oder auf einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachverständigen
benannt hat, kann die anderen unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform
auffordern, einen Sachverständigen zu benennen.

b. Geschieht dies nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung, so kann die
auffordernde Partei den Sachverständigen der säumigen Partei durch das für den Schadenort
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.
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c. Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen weiteren
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines
Obmanns durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen gelten die diesem Vertrag
zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die für die Feuerversicherung
zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

5. Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den drei Parteien gleichzeitig. Weichen die
Feststellungen voneinander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den drei Parteien
gleichzeitig. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmanns sind für die Vertragsparteien
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmanns tragen die Parteien je zu einem Drittel.

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwieweit der Schaden als Schaden zu
vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an der
Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte.

8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten gemäß den dem Vertrag
zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht berührt.

Einschluss von Sachen im Gefahrenbereich 

Werden infolge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens gemäß den dem Vertrag 
zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen im Gefahrenbereich der versicherten 
Maschinen befindliche Sachen beschädigt oder zerstört, so sind die Kosten für ihre Wiederherstellung bis zu 
der im Vertrag genannten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. Entschädigung wird nicht 
geleistet, sofern der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 
kann. Als im Gefahrenbereich der versicherten Sache gelten nicht Objekte und Fundamente, für die eine 
Maschinenversicherung abgeschlossen werden kann. 

Werkzeuge (nur für Holzindustrie und Metall) – ausschließlich bei Premium 

Abweichend zu den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen werden auch 
Schäden an Werkzeugen ersetzt, die als Folge eines ersatzpflichtigen Maschinenschadens entstehen und 
sofern sie in der Versicherungssumme enthalten sind. Die Ersatzleistung erfolgt zum Zeitwert. 

Einschluss von Sachen in Bearbeitung (nur für Holzindustrie und Metall) – 
ausschließlich bei Premium 

Werden infolge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens gemäß den dem Vertrag 
zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen in unmittelbarer Bearbeitung durch die 
versicherte Maschine befindliche Materialien beschädigt oder zerstört, so sind die Kosten für ihre 
Wiederherstellung bis zu der im Vertrag genannten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. 
Entschädigung wird nicht geleistet, sofern der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Entschädigung erlangt werden kann. 
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Abschreibung für Spindeln/Motorspindeln (Werkzeugmaschinen) 

Bei Schäden an Hauptspindeln (Arbeitsspindeln) bzw. Motorspindeln und Kugelrollenspindeln von 
Werkzeugmaschinen wird die Entschädigung nach den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen gemäß nachstehender Entschädigungsstaffel gekürzt (der Abzug erfolgt sowohl 
von den Ersatzteil- als auch von den Lohnkosten): 

Verringerung der Entschädigung nach einer Benutzungsdauer von 
bis zu 2.000 Bh um 5 % 
bis zu 4.000 Bh um 10 % 
bis zu 6.000 Bh um 20 % 
bis zu 8.000 Bh um 30 % 
bis zu 10.000 Bh um 40 % 
bis zu 12.000 Bh um 50 % 
über 12.000 Bh um 60 % 
Bei nicht vorhandenem Stundenzähler an der versicherten Maschine gilt folgende Entschädigungsstaffel 
(auch hier erfolgt der Abzug sowohl von den Ersatzteil- als auch von den Lohnkosten): 

Verringerung der Entschädigung nach einer Benutzungsdauer von 
bis zu  6 Monaten  um 5 % 
bis zu 12 Monaten um 10 % 
bis zu 18 Monaten um 20 % 
bis zu 24 Monaten um 30 % 
bis zu 30 Monaten um 40 % 
bis zu 36 Monaten  um 50 % 
über 36 Monate um 60 % 
Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Besitzer die 
Nutzungsmöglichkeit hatte. 

Betrieb von Verbrennungsmotoren mit Pflanzenöl 

1. Im Interesse der Schadenverhütung müssen vom Versicherungsnehmer folgende
Voraussetzungen für den Betrieb mit Pflanzenöl erfüllt werden:

1.1. Der eingesetzte Kraftstoff entspricht dem aktuellen Qualitätsstandard nach den Empfehlungen der 
Hersteller bzw. der Umrüster.  

1.2. Sämtliche Wartungen am Verbrennungsmotor, die dem letzten Stand der Empfehlungen des 
Herstellers des Verbrennungsmotors und des Herstellers des Umrüstsatzes entsprechen, werden 
eingehalten. 

1.3. Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheiten, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 
VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird 
einen  Monat nach Zugang wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so 
gelten die §§ 23 bis 29 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch 
leistungsfrei sein. 

2. Verstopfungen im Kraftstoffsystem sind keine Schäden im Sinne der dem Vertrag
zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

3. Abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
wird bei Schäden an Verbrennungsmotoren die Entschädigung um 0,004 Prozent je
Betriebsstunde gekürzt, mindestens jedoch die Regelung gemäß den dem Vertrag zu Grunde
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Zur Entschädigungsberechnung wird die
Gesamtlaufzeit des Verbrennungsmotors zugrunde gelegt, unabhängig davon, zu welchem
Zeitpunkt die Umrüstung erfolgte.
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Einschluss Einbruchdiebstahl – ausschließlich bei Premium 

Der Versicherer leistet Entschädigung bis zur Höhe der im Versicherungsvertrag genannten 
Versicherungssumme (auf Erstes Risiko) auch für Schäden durch Einbruchdiebstahl (Einbrechen, Einsteigen 
oder Eindringen des Diebs mittels falscher oder gestohlener oder geraubter richtiger Schlüssel oder anderer 
Werkzeuge in Gebäude oder den Raum eines Gebäudes), soweit nicht aus einem anderweitigen 
Versicherungsvertrag Entschädigung erlangt wird. 

Datenversicherung 

1. Versicherte und nicht versicherte Kosten

a. Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung von
aa. Daten;
bb. betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardprogrammen und individuell hergestellten

Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist; soweit sich diese auf 
einem Datenträger befinden. Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 

2. Versicherte Sachen
Abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind
Wechseldatenträger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektronisches Bauelement.

3. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Veränderung oder die
Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme infolge

a. von Blitzeinwirkung oder

b. eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß den dem Vertrag zugrundeliegenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen an dem Datenträger oder der Datenverarbeitungsanlage,
auf dem diese gespeichert waren eingetreten ist.

4. Versicherungsort
In Ergänzung zu den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen besteht
Versicherungsschutz für Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren Auslagerungsstätten
sowie auf den Verbindungswegen zwischen Versicherungsort und Auslagerungsstätte.

5. Versicherungswert; Versicherungssumme
a. Versicherungswert sind abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen

Versicherungsbedingungen bei
aa. Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a.);
bb. Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

b. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.

6. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme
a. Entschädigt werden abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen

Versicherungsbedingungen die für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustands
der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind
insbesondere erforderliche
aa. maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern;
bb. Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Stamm- und
Bewegungsdaten (einschließlich dafür erforderlicher Belegaufbereitung/ Informationsbeschaffung);
cc. Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogrammen;
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dd. Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter Programme und
Programmerweiterungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versicherungsnehmer
vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes).

b. Der Versicherer leistet keine Entschädigung
aa. für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch

Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, 
Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb); 

bb  für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten; 
cc  für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 
dd. für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung

hinausgehen;
ee. für sonstige Vermögensschäden; 
ff.  soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht notwendig 

ist; 
gg. soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht innerhalb 

von zwölf Monaten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde. 

c. Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen.

d. Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädigung vorgenommen.

e. Der nach a. bis c. ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
a. Ergänzend zu den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen hat der

Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls
aa. eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h.

Duplikate der versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass bei 
einem Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt werden oder 
abhandenkommen können. Die technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils 
dem Stand der Technik entsprechen; 

bb. sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so 
beschaffen sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit 
Prüfoption (Verify) und Durchführung von Rücksicherungstests. 

b. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob
fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von den dem Vertrag zugrundeliegenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrerhöhung, gelten die dem Vertrag
zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Danach kann der Versicherer
kündigen oder leistungsfrei sein.

Einschluss Energieerzeugung (ohne Pflanzenöl, Biogas, Holzvergasung) 

Der Versicherer leistet abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Bestimmungen auch für 
Schäden an Anlagen zu Energieerzeugung, soweit diese nicht mit Pflanzenöl oder Gasen, die durch 
Vergärung von Biomasse jeder Art (Biogas) oder Biomassevergasung (z. B. Holzvergasung) entstehen, 
betrieben werden. 
Soweit aus einem anderweitigen Versicherungsvertrag Entschädigung erlangt werden kann, geht dieser vor. 
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Sanktionsklausel 

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten 
Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche 
Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

Maklerklausel 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese 
unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

Schadenabhängiger Sonderrabatt 

Es wird ein schadenabhängiger Sonderrabatt in Höhe des im Versicherungsvertrag genannten 
Prozentsatzes gewährt. Dieser Rabatt entfällt ab nächster Hauptfälligkeit, wenn die im Versicherungsvertrag 
genannte Schadenquote (Anteil der ausgezahlten und reservierten Schäden an der eingezahlten 
Nettoprämie) überschritten wird.  
Die Rabattgewährung erfolgt erst wieder ab der Hauptfälligkeit, ab welcher die genannte 
Schadenquote unterschritten ist.  
Der schadenabhängige Sonderrabatt beträgt 25 % bis zu einer Schadenquote von 60 % 

Mietkosten für Ersatzgeräte (max. 250 EUR/Tag, max. 20 Tage) – ausschließlich bei Premium 

Der Versicherer ersetzt bei ersatzpflichtigen Sachschäden die nachgewiesenen Miet- oder Leihkosten, die 
der Versicherungsnehmer aufwenden muss, um vergleichbare Maschinen/Anlagen vorübergehend 
anzumieten oder auszuleihen. 
Aufwendungen werden für die Dauer der Reparatur oder Wiederbeschaffung, maximal jedoch bis zu der im 
Vertrag genannten Entschädigung je Tag und insgesamt bis zu der vereinbarten Summe auf erstes Risiko 
ersetzt. 
Der Selbstbehalt beträgt 2 Kalendertage. 

Reparatur durch eigenes Personal 

Soweit der Versicherungsnehmer die Reparatur der beschädigten Sachen durch eigenes Fachpersonal 
durchführen lässt, berechnet sich die Entschädigungsleistung für den Anteil des Werklohns zu den üblichen 
Stundenlohnsätzen abzüglich einer Pauschale in Höhe von 10%. Für verwendete Materialien werden die 
Einkaufspreise angesetzt. 

Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederinstandsetzung 

In Abänderung der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten bis zur 
vereinbarten Erstrisikosumme auch Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstellung 
mitversichert. 

Unterversicherungsverzicht 

Maßgeblich für die Bildung der Versicherungssumme ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten 
Sachen im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle 
und Montage). Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben dabei stets unberücksichtigt. 
In Abänderung zu den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen verzichtet 
der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung dann, wenn die Abweichung nicht mehr als 20 % 
beträgt und weder vorsätzlich noch arglistig herbeigeführt wurde. 



Maschinenversicherung  
für stationäre Maschinen R+V Allgemeine Versicherung AG

Niederlassung Österreich 

Stand 04.2019 Seite 11 von 11 

Neuwertentschädigung innerhalb der ersten 12 Monate 

Für neue Maschinen und Geräte mit einem maximalen Alter von 12 Monaten wird bei einem Totalschaden, 
abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, der Neuwert 
abzüglich des Wertes aller Reste bzw. des Altmaterials entschädigt. 
Maßgeblich für das Alter des jeweiligen Gerätes ist der Zeitpunkt aus erster Inbetriebnahme oder 
Auslieferung durch den Verkäufer. 
Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert 
übersteigt, nur, wenn er innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles die 
Wiederbeschaffung einer gleichartigen Maschine oder Gerätes nachgewiesen hat. Die Grenze der 
Entschädigung ist der Wiederbeschaffungspreis, maximal die Versicherungssumme. 

Totalschaden – Zeitwertbegrenzung 

Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altmaterials. 
Abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen beträgt 
die Zeitwertentschädigung mindestens 50 % des Versicherungswertes. 

Primärschäden 

Abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind 
Schäden an Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, 
Bürsten, Kardenbelägen und Bereifungen versichert, wenn sie gleichzeitig oder in Folge eines dem Grunde 
nach versicherten Sachschadens an anderen Teilen der versicherten Sache eintreten. 
Die Ersatzleistung erfolgt zum Zeitwert. Die Abschreibungsrate beträgt 10 % p.a. maximal 50 %. 

Grobe Fahrlässigkeit 

Bis zu einer Entschädigungsleistung von 25.000 EUR verzichtet der Versicherer bei Schäden durch grobe 
Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten auf eine Kürzung der Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis. 

Ersatzgeräte 

Werden dem Versicherungsnehmer im Versicherungsfall anstelle der beschädigten oder zerstörten eigenen 
Geräte leihweise vergleichbare Ersatzgeräte überlassen, sind diese in dem für das beschädigte Gerät 
geltenden Haftungsumfang versichert. Dies gilt nur, soweit der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt und 
eine anderweitige Haftung nicht besteht. Die Entschädigung ist auf den Versicherungswert des in Reparatur 
befindlichen Gerätes begrenzt. Längstens für die Dauer von vier Wochen. 

Versehen 

Objekte, die nachweislich durch ein Versehen des Versicherungsnehmers, seines Beauftragten oder 
Bevollmächtigten nicht, nicht rechtzeitig oder unrichtig angemeldet sind, können bis zu drei Monaten nach 
Beginn des Risikos angemeldet bzw. berichtigt werden, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegen. Der Versicherer hat Anspruch auf Nachzahlung der Prämie ab Versicherungsbeginn. 




